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3. Änderung Bebauungsplan Nr. 91 "Gewerbepark Römerweg";  
Würdigung Stellungnahme Landratsamt Freising Sachgebiet Immissionsschutz 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising Sachgebiet Immissionsschutz vom 12.08.2020 
 
Im ursprünglichen BPL (Fassung vom 21.08.2007) und in der 1. Änderung (Fassung vom 
30.11.2009) wurden unter Nr. 11 Festsetzungen zum Immissionsschutz getroffen. Die 
Festsetzungen in den Abs. 1 und 2 betreffen ausschließlich den Flug- und Bahnlärm. Wir 
empfehlen aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahninsbesondere im GE 3, dass auch 
bezüglich des Straßenlärms ein schalltechnisches Gutachten vorzulegen ist, um die erforder-
lichen Schalldämmmaße der Außenbauteile nachzuweisen. 
Außerdem empfehlen wir eine Festsetzung zu formulieren, dass auf benachbarten Parzellen 
innerhalb des Gewerbegebietes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbegebiete 
einzuhalten sind. Zur Berücksichtigung von Vorbelastungen sind die Immissionsrichtwerte 
ggf. zu reduzieren. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im Rahmen der Würdigungsvorbereitung hat sich gezeigt, dass die derzeit im Bebauungs-
plan befindlichen Festsetzungen Nr. 10.1 und 10.2 mit der Aufforderung zur Abgabe von 
entsprechenden Gutachten mangels Rechtsgrundlage in § 9 BauGB nicht als Festsetzung im 
Bebauungsplan verbleiben können. Diese Informationen werden in die Hinweise aufge-
nommen. 
 
Es handelt sich vorliegend lediglich um die Überplanung bzw. Änderung eines bereits seit 
2007 rechtswirksamen Bebauungsplans. An der grundsätzlichen Bebaubarkeit und der Lage 
des Geltungsbereichs zu den vorhandenen Verkehrsachsen ändert sich nichts. Es werden 
gegenüber der bereits rechtskräftigen Fassung keine weiteren Flächen versiegelt. Zudem ist 
es ja gerade das Ziel der Gemeinde, durch die Änderung des Bebauungsplanes gerade 
keine stark immissionsträchtigen Betriebe anzusiedeln.  
 



Die Gemeinde hält daher die Erstellung eines neuen schalltechnischen Gutachtens nicht für 
erforderlich hat sich jedoch vom Gutachterbüro Hoock & Partner aus Landshut aktualisierte 
Festsetzungsvorschläge erstellen lassen. Diese sind nachfolgend eingefügt: 
 

 

 
 
Diese, mit dem Sachgebiet Immissionsschutz im Landratsamt abgestimmten Festsetzungs- 
bzw. Hinweistexte sollen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sach-
vortrag. Der Bebauungsplan wird entsprechend überarbeitet. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


